
Öffentliche Bekanntmachung nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Genehmigung der Teiländerung „Gewerbeflächen Wöllstein“ des Flächennut-
zungsplanes der Verbandsgemeinde Wöllstein 
 
 
Die Genehmigungsverfügung vom 09.02.2021 zur oben genannten Flächennut-
zungsplanänderung der Verbandsgemeinde Wöllstein wird hiermit nach § 6 Abs. 5 
BauGB öffentliche bekannt gemacht.  
 

 
 
 
Mit der Bekanntmachung wird die Teiländerung des Flächennutzungsplanes wirk-
sam. Jedermann kann die Teiländerung des Flächennutzungsplanes, die Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6a Absatz 1 BauGB einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Die Einsichtnahme ist möglich in der Verbandsgemeindeverwaltung, St. Floriansweg 
8 in 55599 Gau-Bickelheim während der Dienstzeiten unter Beachtung und Einhal-
tung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. 
Die Verwaltung empfiehlt aufgrund der aktuellen Schließung durch COVID-19 telefo-
nisch einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren. Dies ist unter folgenden Tele-
fonnummern möglich: 06703 / 302-43 (Hr. Emrich) oder 06703 / 302-0 (Zentrale). 
 

KREISVERWALTUNG ALZEY-WORMS  Alzey, 09. Februar  2021 

- Abteilung 6 - Bauen und Umwelt/Ref. 60- 

Az.: 6-51171-07/2018-0004-FNP 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) in der aktuell gültigen Fassung 

 
Teiländerung „Gewerbeflächen Wöllstein“ des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Wöllstein  
 

GENEHMIGUNG 
 
 
 
Aufgrund des § 6 (1) BauGB in der Neufassung des Baugesetzbuches vom 
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
27.03..2020 (BGBI. I S. 587) erlässt die Kreisverwaltung Alzey-Worms als zu-
ständige Verwaltungsbehörde gemäß der Landesverordnung über Zuständig-
keiten nach dem Baugesetzbuch  vom 21. Dezember 2007 (GVBL S. 22) fol-
gende Verfügung: 

 
Die vom Rat der Verbandsgemeinde Wöllstein am 09.06.2020 beschlossene 
Teiländerung „Gewerbeflächen Wöllstein“ des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Wöllstein wird genehmigt. 

 
Nebenbestimmungen: keine 
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Zusätzlich kann die Teiländerung des Flächennutzungsplanes auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Wöllstein unter www.woellstein.de (Bürgerservice – Bauleitpla-
nung – wirksamer Flächennutzungsplan) abgerufen werden. 
 
 
Hinweis auf die Bestimmungen der §§ 215, 214 BauGB 
 
§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-

zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-

halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a be-

achtlich sind. 

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die 

Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hinzuweisen. 

 
 
§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des Flächen-

nutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirk-

samkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn  

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren 

oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 

worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss 

gewesen ist; 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, 

§ 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch 

in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 

Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffent-

licher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich 

waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, ge-

fehlt haben, 

c) (weggefallen) 

d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer 

angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des 

Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszule-

genden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal 

des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprü-

fung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Ab-

satz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 

diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer 

Entwürfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 

Absatz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung des Flächennutzungs-

plans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verlet-
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zung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu 

nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst, eine 
Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-

zung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 

Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig 

ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt 

wird. 

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Absatz 2 Satz 2) 

oder an die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen 

Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 

verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit 

sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekannt-

machung des Bebauungsplans herausstellt; 

4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauli-

che Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, 

aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Absatz 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebauungs-

plans unbeachtlich. 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Ein-

zelfalls nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, 

wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 durchgeführt worden ist 

und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige 

Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirk-

samkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Absatz 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zutref-

fend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von 

Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet 

wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Flä-
chennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; im Übrigen 

sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungser-

gebnis von Einfluss gewesen sind. 

(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung 

von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

 
 
 
 
Wöllstein, den 29.04.2021 
 
        (Siegel) 

gez.  
 
(Gerd Rocker) 
Bürgermeister  
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